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1 Sitzungsunterlagen für diesen TOP 

Für diesen Tagesordnungspunkt (TOP) der Sitzung liegen folgende Unterlagen vor: 

Nummer Titel Gegenstand 

24_02 24_02_Gem-FA_ED-PSMC_CN Cover Note 

24_02a 24_02a_Gem-FA_ED-PSMC_Präs Präsentation des DRSC-Mitarbeiterstabs zum 
Inhalt des ED (noch nicht besprochene The-
menbereiche) 

24_02b 24_02b_Gem-FA_ED-PSMC_ED ED/2021/6 Practice Statement Management 
Commentary - 23_02b 

verfügbar unter https://www.ifrs.org/projects/work-

plan/management-commentary/#published-documents 

24_02c 24_02c_Gem-FA_ED-PSMC_BC Basis for Conclusions zum ED - 23_02c 

verfügbar unter https://www.ifrs.org/projects/work-

plan/management-commentary/#published-documents 

24_02d 24_02d_Gem-FA_ED-
PSMC_EFRAG-DCL 

Stellungnahmeentwurf der EFRAG - 23_02d 

verfügbar unter  https://www.efrag.org/ 

Stand der Informationen: 27.09.2021 

2 Ziele der Sitzung 

Der Gemeinsame Fachausschuss (GFA) setzt die Befassung mit dem IASB Entwurf ED/2021/6 

Practice Statement Management Commentary fort. Schwerpunkt der Sitzung liegt auf den noch 

nicht erörterten Themenbereichen des ED bzw. den zu diesen Inhalten vom IASB gestellten Fra-

gen an Konstituenten. Außerdem wird der GFA über die vorläufigen Ansichten der EFRAG zum 

ED informiert. 
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3 Aktueller Stand des Projekts 

Der IASB hat am 27. Mai 2021 den Exposure Draft (ED) zum überarbeiteten IFRS Practice State-

ment 1 Management Commentary veröffentlicht. Damit schlägt der Board ein umfassendes 

neues Rahmenwerk für den Lagebericht vor, um (potenziellen) Kapitalgebern jene Informationen 

zur Verfügung zu stellen, die sie für die Abschätzung der zukünftigen Entwicklung des betreffen-

den Unternehmens über alle Zeithorizonte hinweg benötigen. Eine weitere Zielsetzung des La-

geberichts besteht ausweislich des ED darin, auf Grundlage der Informationen eine Beurteilung 

der Managemententscheidungen vornehmen zu können (stewardship).  

Am 5. Juli 2021 (22. Sitzung des GFA) und am 2. September 2021 (23. Sitzung des GFA) be-

fasste sich der Fachausschuss detailliert mit den Abschnitten A (Allgemeine Anforderungen) und 

B (Inhaltsbereiche) des ED. Er erörterte die Fragen des IASB und behandelte auch größtenteils 

die vorläufigen Ansichten der EFRAG. (EFRAG hatte am 28. Juli 2021 einen Stellungnahmeent-

wurf zu ED/2021/6 veröffentlicht.) Zu diesen Abschnitten hat der GFA ein vorläufiges Meinungs-

bild entwickelt. 

Für die heutige Sitzung ist seitens des Mitarbeiterstabs die Erörterung der verbleibenden Inhalte 

des ED vorgesehen. Dies betrifft die Ausführungen des IASB zu den folgenden Themen 

• Langfrist-Perspektive, immaterielle Ressourcen, ESG (Frage 8 im ED) 

• PS 1 und Sustainability Reporting Standards (Frage 9 im ED) 

• Auswahl und Darstellung der Information (insb. Abschnitt C des ED, betrifft die Fragen 10 

bis 13) 

• Inkrafttreten (Frage 14 im ED) 

• Basis for Conclusions: Auswirkungsanalyse (Frage 15 im ED) 

Die wichtigsten Aspekte des ED zu diesen Themen sind in der Unterlage 24_02a enthalten, die 

als Leitfaden für die Sitzung des GFA dient.  

Für die nachfolgende GFA-Sitzung am 5. November 2021 (25. Sitzung des GFA) plant der Mitar-

beiterstab, ggf. offene Fragen aus der heutigen Sitzung zu besprechen und dem GFA die Ent-

würfe für Stellungnahmen an den IASB und EFRAG vorzulegen. Der Stellungnahmeentwurf der 

EFRAG kann bis zum 15. November 2021 kommentiert werden. Die Konsultationsfrist des 

IASB endet am 23. November 2021. 
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